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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES

REGIERuNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

8. März 1948. Nr.1363.

Die Einwohner~e!Tieii 1 unterbreitet den ~pzie11en

BebauungsPl~~ d~~b]et ~ mit dem

gleichzeitigen Ersuciien, es möchte demselben die Genehmigung erteilt

werden.

Die Planauflage erfol~te, gemäss Publikation in Nr.14 des

Anzeiger für das Oberamt Bucheggberg—Kriegstettefl, VO!~ 1. Oktober

1947, in der Zeit vom 1. — 21. Oktober 1947 auf der Gemeinde~anz~

lei. Innert nützlicher Pri~t gingen Einsprachon ein von~

der Gesellschaft des Aare— und Enmienkwials jr. So1othurn~und

Erwin Schwailer-Wolf in Luterbach.

In der Folge konnte mit denselben eine gütliche Einigung getroffen

und der schriftliche Rückzug der Einsprachen erwirkt werden. Die

Einwohnergemeindeversammlun€ Lu:~erhach~ vom 9. Januar 1948, hiess

den ihr un.terberiteten Bebauungsplan mehrheitlich gut, Di~ Vorlage

gibt zu keinen weitema technischca~ Bemerkungen Anlass derselben

karin die Genehmigung erteilt werden.

Gestützt hierauf wird

bes chlossen:

1, Von der~

s~das_Gebiet zwischei~S in der

Gerne inde Luterbach, der~

Einsprachen und der mehrhe itlichon Gutheissu~gj~~~ die ~‘2~-

~ernoindevors~~~ vom 9. Januar 1948 wird Vormerkunj~

~enoumefl.
--

2, Dem von der Gemeinde Luterbach unterbreiteten Plane wird die

Aachge suchte ~ni~u~a~ erteilt.

Taxe Pr.l~.—

Publikationstaxe Fr,1O .50
Bau-Departement(2), unä~ otal .2(staat skenz lc i Nr. 9/48

Der~N~

4748 - 4OO~antoflsb%c)~aj?r~r ~
~mmannam der in~o ~r‘~c~aerndo Lutorbach,

4 4- ~ ~ -~ ~ ~‚ ~11 ~



AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNG5RATE5 DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

12. Februar 1949. Nr.575.

~ lVIit Regierungsratsbeschluse Nr~ 65 vom 7~. Januar 1949

wurde dem abgeänderten ~peziel1en Bebauun~p~ an fiir das Ge bietzwi

sehen Eichetrasse und Kanal in der Gemeinde Luterbach die Genehmi—

gung erteilt~ In Verbindung mit dem. speziellen Bebauungsplan sind

als Bestandteil und Ergänzung desselben von der Einwohnergeriieinde

Versammlung am 19. November 1948 folgende s~ezielle Bauvorsch~ten

beschlossen worden~

“Um eine einwandfreie und geschlossen wirkende Ueberbauung
des Schachenareals zu sichern,werden folgende spezielle Bauvorschrif—
ten zum Bebauungsplan Eichstrasse erlassen:

1.. Für die Ueberbauung dieses Quartiers ist der spezielle
Bebauungsplsn richtunggebend, besonders inbezug auf die gegenseitige
Stellung und Distanz der Häuser.,

2, In diesem Gebiet dürfen zweigeschossige Mehrfamilienhäu—
ser, anderthaibgeschozeige Zweifsmi1i~nhäuser und ancL-rthalbgeschoe—
sige Einfamilienhäuser in Massivba~uweise erstellt werden.

3. Vorgeschriebene Dach±‘orm: Bei den zweigesohossigen Häu.—
sern dürfen Satteldächer mit 30 - 40 Grad Neigung, bei dErI anderthalb—
geschossigen Häusern Satteldächer mit 35 45 Grad. Neigung erstellt
werden~ Giebeldächerrichtung nach Bebauungsplan. Es dürfem nur dunkel
engobierte Ziegel verwendet werden.

4~ Dachausbautcn sind nicht e~‘wün~cht, jedoch gestattet,
wenn die Summe der Stirnseiten der Dachauebauten nicht mehr als ein
Siebentel der im ~ufriss gemsesenen Dachfläche beträgt. Die Farbe
der Luftarnenwä..ade ist der Dachform anzupassen. Die Traufhöhe der Lu—
karne darf 2,10 m~ gemessen OK Boden 1. Stock bis Traufhöhe, nicht
überschreiten.,

5., Die Farben der Häuser sollen unauffällig sein und sich
dem Landschaftsbild einordnen~ In Frage kommen gebrochene weisse bis
warmgraue Töne. Die Parbmuster sind der Baukommission (Arbeitsgemein
schaft) vorzulegen. Es betrifft diest Fassade, Dachuntersicht, Dach-~
rinnen, Abfallrohre, Fensterladen, Fenster und Aussentii.ren.

6., Kleinere Ställe und Schuppen im Sinne des Baureglementes
sind gestattet, bedürfen jedoch einer speziellen Genehmigung der Bau—
kommission. Die gleichen Bestimmungen gelten auch für Garagebauten.

7~ Längs der gleichen Strasse ist die Einfriedigung ein
heitlich auszuführen, Einfache Hoizzäune werden vorgezogen,

8~ Wenn grössere Parzellen für Siedlungsbaut~ beansprucht
werden, könn~n diese Vorschriften erweitert werden.“
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Diese Bauvorschriften sind irrtümlicherweise nicht g1eich~

zeitig mit dem Bebauungsplan zur regierungerätlichen Genehmigung un

terbreitet worden. Mit Schreiben vom 22. Janaar 1949 ersucht die Bau—

kommission der Einwohnergemeinde Lu.terbach um nachträgliche Genehmi

gung der speziellen Bauvorschriftene

II, Die vorliegenden speziellen Bauvorschriften entsprechen

den vom Hochbauamt ausgearbeiteten Weisungen für die Anlegung neu

zeitlicher Bebauungspläne, Sie geben zu. keinen besonderen Bemerkungen

Anlass und können ebenfalls genehmigt werden.

III~ Es wird beschlosseng

Den von der Einwohmergemeinde—Versammlung von Luterbach

am 19. November 1948 beschlossenen speziellen Bauvorschri±‘ten zum

speziellen_Eebat~ lau für das Geb iet zwischen Eichstras se und

Kanal in der Gemeinde ]iuterbach wird die genehmigung erteilt.

GenehrnigungstaxeJ3~r, 10

(Staatskanzlei Nr. 123 )~ Der Staatsschreiber:

Bau-Departement (3)
Tiefbau~t (3), mit 1 Expl. der genehmigten Bauvorschriften,
Hochbauamt (2)~~
Kreisbauamt 12 So1othurn~.
Kantonsbu.chhaltung und Finanzkontrolle.
Ammannamt der Einwohnergemeind.e Luterbach, mit 1 Expl. der genehniig—

ten Bauvorschrjften.~



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

EINWOHNERGEMEINDERATES LUTERBACH
VOM

12~ ‚ulz 194Ls.

25513 Um eute einv~&andfrUe und ne~ehIosoen irkende Ueberbauung
des dobeobenareale zu sichern serden fol,unde epesielle Bauvor—
schriften zum ilebawingsplan ‚1iobjtraese erlast cm‘

1~ ‘Nlr die Ueberbauung dieses ~ätartiers istder spezielle
beo‘azung~1an riohtunggeberd, beFonders inbtzug auf die gegen
seitige Jtellung und ~istans der Häuser.

2. 1w lie ~em Gebiet dürfen zweigesetostige ~ehxfaaiflen—
bauser, auderthalbgesoboseige Zweifamilienhäuser und anderthalb—
geacbo.i&ige linfanilienhäuser in massivbau~ieiee ersteilt werden.

5. Vorgeschriebene Dachform. Bei acm sweigeaohoaaigen Hin—
~ cern dürfen Jatteld‘scber mit 5G—40 Grad äeigwig, bat ~ anaert—
~ Dalbgeeobossigen aucern atteldäoher mit 35—45 rad We% aug ~r—
~ • teIlt werden. Giebeld‘toherx iobtung nach hab iuungsplan. er dürfen
~ jnur dunkel engobierte Ziegel verwendet ierdcx1.

g%‘~ j 4, aachausbauten eina nicht erwilusobt, ~ed~b 6~tattet,
OD ~ ‚! benn ole summe der ~~.tirneexten ocr iiaohiusbauten nicht meer als
~ ~‘S,P Jin ~$cber.tal der in u~rzes 0aessener. erotfllol‘e betr~gt. Bis

~ Parbe der Lhäarnenw:ade iet der U~chforn anzupacoen. ~‘i~ Dr uf
~ bdhe der Znkarne darf 2,1 m gemessen Gb Boden 1, olook bio

~ ~I ?raufhbbe, nicht überschreiten,
5.Bie Farben der Häuser sollen unauffallig sein und sich dem

— i Landschaftsbild einordnen. In r~ge kommen gebrochene nbiSBG bis
1 wa~raue haue. Die Parbmueter sind der Bankommiacior (irbeite—gemeinschaft) vorzulegen. ‘s betrifft dies: stassede, Bachunter—

sioht, Dachrinnen, Abfallrohre, 5ensterladen, Ie~~eter und uJeen—
2 türen.

c J
CO i 6. leinere ot:‘sle und ernappen im inne dee bausegle~auzttce

) sind gc~tattet, bedürfen jedoh einer s eziellen Genehnigung derBaukornission. )ie gleichen Beetiwungen gelten auch Ddr Geräne—
- bauten.

1~ 1. Länge der gleichen mirasse i:t die infriedigung cinkeit—
lieb aueauführen. infache .. olzzllune werden vorgezogen.

(3, ienn grbseere $arseflen für iedlunsbauten oean pracht
~ J werden, ktSunen dieee Vorsohrii~ten er~ eitert werden.~

on ocr Gemeindevlreumnlung am 19, (er r4oer 143 in voxs ntei
Pa ~ beocnloerene

er e nniesohroiber

der Gemeinde chreiber.
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